
5. Art. 79 Abs. 2 Buchst. b AEUV befinde sich im Dritten Teil 
Titel V des Vertrags. Nach dem Protokoll Nr. 21 zu den 
Verträgen seien Maßnahmen, die nach Titel V angenommen 
würden, für das Vereinigte Königreich (oder Irland) nicht 
anwendbar, es sei denn, es signalisiere seine Bereitschaft, 
ihnen zuzustimmen („opt into“). Indem der Rat unzutreffen
derweise Art. 48 AEUV statt Art. 79 Abs. 2 Buchst. b AEUV 
als materielle Rechtsgrundlage des Beschlusses gewählt habe, 
habe er sich geweigert, das Recht des Vereinigten König
reichs anzuerkennen, sich dafür zu entscheiden, nicht an 
dem Beschluss teilzunehmen und nicht an ihn gebunden 
zu sein. 

6. Die Nichtigerklärung des Beschlusses des Rates vom 16. 
Dezember 2011 werde daher deshalb beantragt, weil er 
auf der falschen Rechtsgrundlage erlassen worden sei, was 
zur Folge habe, dass die Rechte des Vereinigten Königreichs 
nach dem Protokoll Nr. 21 nicht anerkannt worden seien. 

( 1 ) ABl. L 341, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Supremo Tribunal 
Administrativo (Portugal), eingereicht am 27. Dezember 
2011 — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública 

(Rechtssache C-659/11) 

(2012/C 49/35) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Vorlegendes Gericht 

Supremo Tribunal Administrativo 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführerin: TVI Televisão Independente SA 

Rechtsmittelgegnerin: Fazenda Pública 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 16 Abs. 1 CIVA so, wie er im angefochtenen Urteil 
ausgelegt wurde (in dem Sinne, dass die Vorführungsabgabe 
für kommerzielle Werbung zu der Werbedienstleistung ge
hört, weshalb sie in die Grundlage der Besteuerung der 
Dienstleistung für Mehrwertsteuerzwecke einzubeziehen ist), 
mit Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 
77/388/EG ( 1 ) (jetzt Art. 73 der Richtlinie 2006/112/EG ( 2 ) 
des Rates vom 28. November 2006), insbesondere mit dem 
Ausdruck „Wert der Gegenleistung …, die der Lieferer oder 
Dienstleistende für diese Umsätze … erhält oder erhalten soll“ 
vereinbar? 

2. Ist Art. 16 Abs. 6 Buchst. c CIVA so, wie er im angefoch
tenen Urteil ausgelegt wurde (in dem Sinne, dass die Vor
führungsabgabe für kommerzielle Werbung keinen Betrag dar

stellt, der im Namen und für Rechnung des Dienstleistungsemp
fängers entrichtet wird, selbst wenn sie auf Anderkonten als 
durchlaufender Posten verbucht wird und zur Weiterleitung 
an öffentliche Einrichtungen bestimmt ist, weshalb sie in die 
Besteuerungsgrundlage für Mehrwertsteuerzwecke einzube
ziehen ist), mit Art. 11 Teil A Abs. 3 Buchst. c der Richtlinie 
77/388/EG (jetzt Art. 79 Buchst. c der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006), ins
besondere mit dem Ausdruck „Beträge, die ein Steuerpflichtiger 
von seinem Abnehmer oder dem Empfänger seiner Dienstleistung 
als Erstattung der in ihrem Namen und für ihre Rechnung ver
auslagten Beträge erhält und die in seiner Buchführung als durch
laufende Posten behandelt sind“ vereinbar? 

( 1 ) Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1). 

Beschluss des Präsidenten der Dritten Kammer des 
Gerichtshofs vom 22. November 2011 — Europäische 

Kommission/Irland 

(Rechtssache C-356/10) ( 1 ) 

(2012/C 49/36) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident der Dritten Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 246 vom 11.9.2010. 

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 14. 
November 2011 — 4care AG/Harmonisierungsamt für 
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), 

Laboratorios Diafarm, SA 

(Rechtssache C-535/10 P) ( 1 ) 

(2012/C 49/37) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 30 vom 29.1.2011.
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